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GeschSsts-Grdnulig für die Verstmm-
lmgks des Gememderaihes .

' der Gememderath versammelt sich auf An -

ordnung des Bürgermeisters , oder im Verhin¬
derungsfälle auf Anordnung seines Stellver¬

treters , so oft es die Geschäfte erheischen .
2.

Der Gemeinderath bestimmt die Zahl
und Zeit der ordentlichen Sitzungen , worüber

dem Statthalter die Anzeige zu erstatten ist .

§. 3.

Außerdem ist der Bürgermeister verpflich¬

tet , auf schriftliches Einschreiten von wenigstens

vierzig Gemeinderäthen , oder im Auftrage des

Statthalters eine außerordentliche Versammlung ,
einzuberufen .
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§. 4.

Jede außerordentliche Sitzung ist durch

schriftliche Einladung den Gemeinderäthen und

Bezirksvorstehern bekannt zu geben . In den

Fällen des Z. 3 ist auch der Gegenstand der

Verhandlung zu bezeichnen .

Z. 5.

Der Statthalter ist von der Anordnung

jeder außerordentlichen Sitzung in Kenntniß

zu setzen .

§. 6.

Jede außerordentliche Sitzung , der eine

Anordnung nach dem §. 3 nicht zu Grunde

liegt , oder wovon der Statthalter nicht ver¬

ständiget wurde , ist ungesetzlich , und es find

tzie gefaßten Beschlüsse ungiltig .
' § . 7 .

Der Statthalter oder der von ihm be¬

stellte Commiffär kann den Sitzungen beiwoh¬

nen , und in denselben das Wort nehmen , ohne

jedoch an der Abstimmung Theil zu nehmen .

G. 98 d. pr . G. O. )
§. 8.

Die Sitzungen find öffentlich, doch können
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über den vorn Bürgermeister oder von wenig¬
stens zehn anwesenden Gemeinderäthen münd¬

lich oder schriftlich gestellten Antrag , über

welchen ohne Debatte abzustimmen ist , auch
vertrauliche Sitzungen gehalten werden . Diszi¬
plinargegenstände sind jedenfalls in solchen zu
verhandeln .

8. 9.

Die Zuhörer haben sich jeder Aeußerung
zu enthalten . Wenn sich dieselben herausneh¬
men , die Berathungen des Gemeinderathes in

irgend einer Weise zu stören , oder die Freiheit
derselben zu beirren , ist der Vorsitzende berech¬
tigt und verpflichtet , nach vorausgegangener
fruchtloser Ermahnung zur Ordnung den

Sitzungssaal von den Zuhörern räumen zu
lassen.

§. 10 .

Den Sitzungen des Gemeinderathes kön¬
nen die Bezirksvorsteher jederzeit beiwohnen
( §. 120 d. pr . G. O. ) , die Mitglieder des

Magistrates jedoch nur nach Anordnung des

Vorsitzenden um von Fall zu Fall LSer ergan -
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gene Aufforderung desselben die erforderlichen

Auskünfte zu ertheilen .

§. 11 .

Deputationen dürfen zu den Sitzungen

nicht zugelassen werden .

§. 12 .

Mit Ausnahme von Verhinderungsfällen

haben die Gemeinderäthe Sei den Sitzungen

regelmäßig zu erscheinen , und oh ne an gesuchten

Urlaub ist ihnen nicht gestattet , durch mehr

als drei aufeinander folgende ordentliche Sitzun¬

gen wegzubleiben , widrigenfalls sie schriftlich

aufgefordert werden , ihrer Pflicht nachzu¬

kommen .

s . 13 .

Urlaubsgesuche für die Dauer von einem

Monate erledigt der Bürgermeister unter nach¬

träglicher Anzeige an den Gemeinderath . Ur¬

laubsgesuche für längere Zeit erledigt der Ge¬

meinderath . Bei Urlaubsgesuchen ist die be¬

schlußfähige Zahl von Mitgliedern zu berück¬

sichtigen , und über erstere regelmäßige Aufschrei¬

bung zu führen .
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§. 14 .

Ueber die Sitzungsverhandlungen ist ein

Protokoll zu führen , in welches die Antrage
und Beschlüsse aufgenommen werden . Ueber

die Diskussionen ist eine möglichst vollständige

Aufzeichnung der Controlle des Bureaus

zu führen .

§. 15 .

Zur Führung des Protokolls werden von

dem Gemeinderathe vier Schriftführer aus

ferner Mitte für die Dauer von sechs Monaten

durch relative Stimmenmehrheit gewählt , welche

«ach der Reihe das Protokoll zu führen haben .

Z. 16 .

Das Protokoll und die Aufzeichnungen
der Verhandlungen sind von dem Vorsitzenden ,
einem anwesenden Gemeinderathe und dem

Schriftführer zu unterzeichnen und in dem

Gemeinde - Archive aufzubewahren ; jedem Ge¬

meinderache ist auf Verlangen Einsicht in die¬

selben zu gestatten .

, §. 17 .

Der Bürgermeister oder im Verhinde¬

rungsfälle sein Stellvertreter führt in den
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Sitzungen den Vorsitz , und jede Sitzung , bei

welcher dieses nicht beobachtet - wurde , ist

ungiltig .
§. 18 .

Sobald die nach §. 93 . d. tzr . G. O.

vorgeschriebene Anzahl von Gemeinderäthen

versammelt ist , eröffnet der Vorsitzende die

Sitzung .

§. 19 .

Die Sitzung beginnt mit der Verlesung

des Protokolls der vorhergehenden Sitzung .

Jedem Mitgliede steht es srei , die ihm nöthig

scheinenden Berichtigungen zu verlangen . Nach

erfolgter Genehmigung wird dasselbe nach Vor¬

schrift des §. 16 . unterzeichnet .

§. 20 .

Hieraus werden die seit der letzten Sitzung

eingelangten an den Gemeinderath gerichteten

Einlauft , welche nicht unmittelbar den Sek¬

tionen oder dem Magistrate zugewiesen sind ,

entweder ihrer vollen Ausdehnung nach ab¬

gelesen , oder in kurzem Auszuge bekannt

gegeben.
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i §. 21 .
1 Sodann werden die an den Vorstand ge¬

richteten Interpellationen , welche bei demselben

stets schriftlich vor Beginn der Sitzung ange -

«. meldet werden muffen , zur Kenntniß der Ver -

ir sammlung gebracht ,

e §. 22 .

Die verlangten Interpellationen können

in derselben , müssen aber jedenfalls in der

nächstfolgenden Sitzung vor Beginn der Tages¬

ordnung beantwortet werden . Hierüber findet
keine Debatte statt .

? §- 23 .

Hierauf werden die eingelaufenen Anträge
« ach der Ordnung ihrer Uebergabe der Ver¬

sammlung mitgetheilt .

§. 24 .

g Anträge eines einzelnen Mitgliedes , welche
n stets schriftlich einzubringen find , müssen , um

zur Verhandlung zu gelangen , von wenigstens
, fünf Mitgliedern des Gemeinderathes unterstützt

>- Werden .

^ 8. 25 .

Demnächst wird zur Tagesordnung über -
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gegangen , und werden die Berichte der Refe¬

renten der Sektionen oder Kommissionen und

der einzelnen Berichterstatter entgegengenommen .

8. 26 .

Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge

der an die Tagesordnung kommenden Geschäfte

nach Maßgabe ihrer Dringlichkeit und Wich¬

tigkeit .
, §. 27 .

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen

und die Debatte über Einläuft , Anträge und

Berichte .

Z. 28 .

Ein Schriftführer hat diejenigen , welche

das Wort verlangen , zu verzeichnen , und der

Vorsitzende ertheilt das Wort in der Reihen¬

folge , wie es verlangt wurde .

§. 29 .

Keinem Mitgliede ist gestattet , in der

Verhandlung über einen und denselben Gegen¬

stand mehr als zweimal das Wort zu ergreifen .

Z- 30 .

Außer der Reihe und öfter als zweimal

kann das Wort nur gegeben werden :
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s ) den Antragstellern , den Berichterstattern,
dann den Bezirksvorstehern nnd den Mit¬
gliedern des Magistrates zur Ertheilnng
von Aufschlüssen.

b ) Jenen , welche auf den Schluß oder die
Aufschiebung der Verhandlung oder den
Uebergang zur T- gesordnung antragen .

v ) Jenen , Welche auf die Geschäftsordnung
verweisen , eiue Thatjache oder eine per¬
sönliche Beziehung berichtigen wollen »

§ . 31 .
Bei jeder Verhandlung ist dem Antrag¬

steller oder Referenten , das letzte Wort zu
ertheilen .

§. 32 .
Der Sprecher richtet seine Rede an die

Versammlung und niemals an ein Mitglied ,
welches er widerlegen will ; auch darf Niemand
ein Mitglied der Versammlung , dessen An¬
sichten er beleuchten will , bei seinem Namen
nennen »

§. 33 .
Der Vorsitzende wacht darüber , daß Me -

wand im Vortrage unterbrochen werde . Nur

8
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Wenn ein Sprecher vorn Gegenstand der Vers

Handlung abweicht , kann er von dem Vor¬

sitzenden : „ zur Sache, " oder wenn er Persön¬

lichkeiten einmischt oder die Gränzen der Schick -

lichkeit überschreitet : „ zur Ordnung " verwiesen ,

und es kann ihm bei Nichtbeachtung dieser

Aufforderung das Wort entzogen werden .

§. 34 .

Schriftliche Vortrage sind nur den Refe¬

renten gestattet .

Z. 35 .

Der Vorsitzende darf nicht dulden , daß

Diskussionen zwischen einzelnen Mitgliedern

erhoben werden , und er erhält die Ruhe in der

Versammlung aufrecht .

8- 36 .

Sollten fortdauernde Störungen den Fort¬

gang einer geregelten Berathung unmöglich

machen , so kann der Vorsitzende die Sitzung

auf einige Zeit unterbrechen oder ganz aufheben »

§. 37 .

Der Vorsitzende hat die Debatte zu leiten ,

ohne an derselben sich zu betheiligen ; bei der

Verhandlung von ihm selbst gestellter Anträge ,
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oder wenn er an der Debatte Theil nehmen
will , hat er den Vorsitz bis nach erfolgter Ab¬

stimmung einem Stellvertreter zu überlassen
Z. 38 ,

Ausreichend unterstützte Anträge auf Schluß
der Debatte , auf Vertagung der Verhandlung
oder auf Uebergang zur einfachen Tagesordnung
ßnd sogleich , ohne einer Debatte Raum zu
geben, zur Abstimmung zu bringen .

8, 39 .
Werden diese Anträge angenommen , so

sind im ersten Falle die schon vorher eingeschrie¬
benen Redner und der Antragsteller oder Be¬

richterstatter noch berechtigt , das Wort Zu neh¬
men , in beiden anderen Fällen findet über dm
dadurch beseitigten Antrag in derselben Sitzung
keine Diskussion mehr statt .

§. 40 .

Wenn Niemand mehr das Wort begehrt
oder wenn nach genehmigtem Antrage aus Schluß
der Debatte die bereits eingetragenen Redner
das Wort genommen haben , erklärt der Ver¬
fitzende die Erörterung für geschloffen und formu -
lirt die zur Abstimmung zu bringenden Fragen .
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§» 41 .

Nach ausgesprochenem Schlüsse der Der - -

Handlung kann nur über die Art der Frage¬

stellung das Wort begehrt und ertheilt Werden »

, 8. 42 .

Wenn über die Art der Stellung der

' Frage Zweifel entstehen , so Gerden diese früher
erörtert und durch Abstimmung gelöst .

§. 43 .

Sind zu einem in Verhandlung befindlichen

Antrage Abänderungsanträge s ^ WWÄemsrM )

gestellt worden , so geht die Abstimmung darüber

tzer Abstimmung über den Hauptautrag vor ,

und die einzelnen Abänderungsvorschläge kom¬

men in der Ordnung an die Reihe , daß immer

der den ursprünglichen Antrag am meisten be¬

schränkende dem minder ,besLnmkenden vorzu¬

gehen hat . Ueber ziffermaßige Beträge beginnt die

Abstimmung mit dem höchsten Betrage .

§. 44 .

Die Abstimmug geschieht in der Regel

durch Ausstehen und Sitzenbleiben . Der Vor¬

stand hat das Resultat der Abstimmung auS -

zusprechen ; ist das Resultat zweifelhaft , so llst
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Zur Gegenprobe , und Wenn auch diese keine

Gewißheit gibt , zur Zahlung zu schreiten . Bei

Gleichheit der Stimmen entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden .

§» 49 »
Die Siimmgeburrg bei Wahlen und über

Beschluß der Majorität bei jedem Antrage ,
erfolgt durch geheimes Scrutin mittelst Stimm «

Zettel , welche von dem Vorsitzenden eröffnet und

durch seinen Stellvertreter und zwei Schrift¬
führer verzeichnet werden .

Z. 46 .

Der Gememdsrath faßt seine Beschlüsse
Aal - der absoluten Mehrheit der anwesenden
stimmgebenöen Mitglieder mit Ausnahme der
m der pr . G. O. M. 89 , 99 und 91 vorge¬
sehenen Falle . Die auf ihr Stimmrecht verzich¬
tenden Mitglieder sind als abwesend zu betrachten .

8. 47 .

Bevor zur Abstimmung in den §§. 89,
90 und 91 der pr . G. O. vorgesehenen Fällen
geschritten wird , hat sich der Vorsitzende durch
Namensaufruf zu überzeugen , ob die daselbst
vorgeschriebene Anzahl von 80 Mitgliedern
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gegenwärtig ist , und erst wenn dieses der Fall

ist , die Abstimmung vorzunehmen .

§. 48 .

Gibt dieftÄbstimmung ein : Majorität von

61 Stimmen , so ist der Beschluß giltig ; ergibt sich !

eine geringere Majorität , so ist der zur Abstillt - >

mung gebrachte Antrag als zurückgewiesen zu
betrachten .

§. 49 .

Wenn es überhaupt zweifelhaft ist , ob die

zur Beschlußgiltigkeit erforderliche Zahl von

46 Mitgliedern gegenwärtig ist , steht es jedem

Eemeinderathe frei , die Zahlung der Versamm ^

lung zu verlangen .

§. 56 .

Die gefaßten Beschlüsse werden von dem !

Schriftführer sogleich in das Protokoll ein¬

getragen .

8. 51 .

Der Bürgermeister hat das Recht mit der

Vollzugsetzung eines Beschlusses des Gemeinde -

rathes innezuhalten , wenn er glaubt , daß der¬

selbe der Gemeindeordnnng oder den bestehen¬
den Gesetzen überhaupt zuwiderlauft , oder
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der Gemeinde einen wesentlichen Schaden
zufügt .

§. 52 .

In diesem Fälle ist die Anzeige davon
in der Regel unmittelbar nach dem gefaßten
Beschlusse, längstens aber in der nächsten Sitzung
der Versammlung zu machen .

§. 53 .

Wenn der in den §§. 89 und 9 ! der

Pr . G. O. vorgesehene Fall des Protestes e ' nes

Sechstheils der anwesenden Gemeinderäthe

eintritt , hat der Bürgermeister den Beschluß zu
Wiren und den Fall zur Entscheidung im

Wege der Landesgesetzgebung vorzulegen .
§. 54 .

Zur Vorbereitung der Geschäfte theilt sich
der Gemeinderath in folgende Abtheilungen oder
Sektionen :

I . Section : Allgemeine Organisations «,

Rechts - und Dienstangelegenheiten ;
Central - Statistik .

! I . Section : Innere Gemeindeangelegen «
hellen ; Handel und Gewerbe .

M . Section : Unterricht und Cultus .
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IV . Section : öffentliche Sicherheit und

Sanitätswesen .

V. Section : Armenwesen und Humanitäts -

anstalten .
VI . Section : Bauwesen und technische

Arbeiten .

VII . Section : Finanz - Angelegenheiten ;
Controlle .

VIH . Section : Approvistonirung und Markt -

Polizei .

§. 55 .

Jede Section hat aus wenigstens zwölf
Mitgliedern zu bestehen . Wird diese Zahl durch

freien Gemüt nicht erreicht , so steht es dem

Bürgermeister zu , dieselbe aus dem Gemeinde -

rathe zu ergänzen .

§. 56 .

Jede Section erwählt ihren Obmann ,
einen ObmannZ - Stellvertreter und Schriftfüh¬
rer für die Dauer von 3 Monaten .

8. 57 .

Die in die Section gelangenden Geschäfts -
stücke werden von dem Obmanne den einzelnen

Mitgliedern zur Bearbeitung und Berichterstat -
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tMg in der Abtheilung zugewiesen . Diese

haben in der Regel die Seeüonsbeschlüsse über
die Ihnen zugewiesenen Geschäftsstücke auch in

der Versammlung des Gemeinderathes zu refe¬
riern , wenn sie nicht in der Scction in der

Minorität geblieben sind . in welchem Falle der

Obmann aus der Majorität einen Berichter¬

statter zu ernennen hat .
8^ 58 .

Der Obmann bar darüber zu wachen , daß
jedes Gcschäftsstück binnen einer angemessenen
Frist zur Berichterstattung komme .

8. 59 .

Die Section entscheidet über die ihr zuge¬

wiesenen Geschäftsstücke nach absoluter Stim «

menmehrheit der anwesenden stimmgebenden

Mitglieder .

8. 60 .

Zu einer giltigen BeWußfaffung ist die

Anwesenheit von wenigstens fünf Mitgliedern
der Section erforderlich . Jede Abtheilung ist

berechtigt nach Befund durch Vermittlung des

Bürgermeisters Berichte abzufordern . Jede

Abtheilung ist berechtigt , nach Befund durch
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Vermittlung des Bürgermeisters Berichte abzu¬

fordern , dann Augenscheine vorzunehmen , Per¬

sonen , welche von der Sache Kenntniß haben ,

zuzuziehen und zu vernehmen , Urkunden ,

Schriften , Rechnungen einzusehen , oder auf ^

andere ihr geeignet scheinende Werfe Erhebungen

zu Pflegen ; sie kann den betreffenden Magi¬

stratsreferenten mit berathender Stimme ihren ^

Verhandlungen ' . ' erziehen und sich durch Such - i

verständige , welche nicht Mitglieder des Ge- !

meinderathes sind , jedoch ohne Stimmrecht

verstärken .
8. 61 .

Sollte ein zu berathender Gegenstand in ^
tzen Geschäftsbereich mehrerer Sectionen ein¬

schlagen , so haben vier durch Wahl zu ernen¬

nende Mitglieder jeder der betheiligten Sectionen

mit ihrem Obmanne zu einer gemeinschaftlichen

Berathung zusammenzutreten , und gemeinschaft¬

liche Beschlüsse zu fassen.
§. 62 .

Die Sektionen können mit Ausnahme

jener Falle , in welchen sie von dem Gemeinde¬

rathe dazu ermächtigt werden , keine definitiven
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Entscheidungen fallen und in Vollzug fetzen ,

sondern haben ihre Beschlüsse der Plenar - Ber -

fammlung zur Berathung und Genehmigung

vorzulegen .

§. 63 .

Der Gemeinderath kann in einzelnen wich¬

tigen Fällen in Folge eines zu fassenden Be¬

schlusses eigenen aus seiner Mitte durch relative

Stimmenmehrheit zu ernennenden Kommissionen
die Bearbeitung und Berichterstattung deS in

Verhandlung kommenden Gegenstandes über¬

tragen .

8. 64 .

Die Kommissionen haben sich gleich den

Seetwnen zu organistren , die Beschlüsse nach

Stimmenmehrheit zu sassen , und sie der Plenar¬

sitzung zu unterbreiten .

§. 65 .

In besonders dringenden Fällen ist der

Bürgermeister berechtigst , einlangende Geschäfts -

stücke einem eigenen Referenten , wo möglich

aus der betreffenden Section zur Bearbeitung
« nd Berichterstattung in der Plenar - Versamm -

lung zuzuweisen.
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§. 66 .

Die Bildung der Kanzlei des Gemeinde -

rathes und ihre Geschäftsführung werden durch

besondere Vorschriften geregelt .

§. 67 .

Abänderungen dieser Geschäftsordnung

können nur über einen , 8 Tage eingebrachten

Antrag über welchen die ! . Seetion Bericht zu

erstatten hat , beschlossen werden , wenn sich eine

absolute Mehrheit von mindestens 41 Mitglie¬

dern dafür entscheidet .
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